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BETREFF  Ihr IFG-Antrag "Auftragsverarbeitung bei Email?" [#234848]  
 

 

Sehr geehrter Herr Lindenberg, 

ich nehme Bezug auf Ihren Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 
8. Dezember 2021  sowie  Ihre  Sachstandsanfrage  vom  11. Juni 2022.  Nach  intensiver  Re-
cherche hat das zuständige Fachreferat mitgeteilt, dass amtliche Aufzeichnungen im Sinne 
der in Ihrem Antrag nach dem IFG aufgeworfenen Frage hier nicht vorhanden sind.  

Ohne  Anerkennung  einer  Rechtspflicht  erlaube  ich  mir,  auf  das  Kurzpapier  Nr. 13  der  DSK 
zu verweisen (https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/kp/dsk_kpnr_13.pdf). 

Ich  bitte  um  Mitteilung,  ob  sich  Ihr  Antrag  nach  dem  Informationsfreiheitsgesetz  erledigt 
hat.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.  

   

Herrn 
Joachim Lindenberg 
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